
Wir frie{ykfrs{n fn
Bürgerse lbsthilfe e. V.

Geschäftsordnung

Rechle und Pflichten der Mitglieder

Mitglieder sind die in $ 4, Absotz I der Sotzung bezeichneten und in der Mitgliederliste
erfossien Personen, die in Friedrichsdorf ihren Wohnsitz hoben. Hilfe geben wollen und /oder
Hilfe in Anspruch nehmen. Kinder und Jugendliche unter lB Johren sind in die
Mitgliedschqft der Eltern oder des Eziehungsberechtigien eingeschlossen.

Zu den Helfern zöhlen diejenigen Mitglieder, die bereit sind, ihre Kenntnisse und Dienste in

den Verein ,,Wir Friedrichsdorfer - Bürgerselbsthilfe e.V." einzubringen und ihn noch Kröften

zu unterstützen.

1.3. Alle Mitglieder können im Folle der Hilfsbedürftigkeit (Angewiesen sein ouf Hilfe infolge ihres

körperlichen, geistigen oder seelischen Zustondes i.S.v. 5 53 Nr. 1 der Abgobenordnung) die
Dienste des Vereins in Anspruch nehmen.

1.4. Die Helfer werden im Rohmen einer Gruppenversicherung unfoll-, Hoftpflicht und Fohzeug
versichert.

1.5. Bei Kronkheit, Urloub oder sonstiger löngerer Abwesenheit eines Helfers sollte der Verein
rechtzeitig informiert werden. domit entsprechend geplont werden konn.

1.6. Bei Anfroge wird der Helfer noch Dcrsiellung der Aufgobe um die Übernohme des Einsotzes
gebeten. Der Befrogie konn ohne Begründung oblehnen.

1.7. Auf Verlongen weist sich der Helfer mit dem Mitgliedsousweis sowie seinem Personolousweis
ous.

LB. Ein Helfer dorf die Beziehung zu einer betreuten Person nicht zur persönlichen Bereicherung
ousnufzen.

1.9. Trinkgelder oder Geschenke werden von den Mitgliedern im Zusommenhong mii ihrer
Hilfstötigkeit nicht ongenommen. Spenden können gegen Quittung entgegen genommen
werden und sind mit dem/der Schotzmeisler/in obzurechnen. Nur diese/r stellt bei Spenden
ob 50 EURO die Zuwendungsbestötigungen ous.

1.10. Helfer unterliegen in der Regel der Schweigepflicht.

I .l I . Anderungen, wie z.B. Adresse, Bonkverbindung, Wegzug usw. sind der Geschöfisstelle
miizuleilen.

l.

1.2.

Seite I von 2



^VV ir frie dric fu do"fnir B ü rs e rs e I bs t h i tf e e. V.

2. Mitgliedsbeitröge und Verwoltungsgebühren

2.1. Der Johresbeitrog betrögt l2 EURO je Mitglied und Kolenderjohr. Bei Eintritt im Loufe eines
Kolenderjohres wird ein onteiliger Beitrog berechnet.

3. Verrechnungssystem

3.1 . Den zu betreuenden Hilfsbedürftigen und den Helfern werden Minus- bzw. Pluspunkte
berechnet. Pro Einsolz wird jede ongefongene holbe Stunde mit I Punkt bewertet.

3.2. Telefondienst wie Verwoltungsdienst werden ebenfolls mit I Punkt je ongefongene holbe
Stunde bewertet.

3.3. Plus- und Minuspunkte werden spötesiens om Ende des Kolenderjohres gegeneincrnder
verrechnef . Bei einem Minuspunkte-Stond entspricht jeder Minuspunki I EURO ; dieser
Betrog wird in Rechnung gestellt.

3.4. Der Verein hot einen Soziolfonds eingerichtef. Mitglieder können ongesommelte Pluspunkte
über diesen Fonds on Hilfsbedürftige verschenken.

3.5. Sind bei Beendigung einer Mitgliedschoft noch Pluspunkle vorhonden, so fließen sie für
denselben Zweck in diesen Fonds. Bei Auflösung des Vereins verfollen olle Pluspunkle.

3.6. Zur Durchführung der Abrechnung und zum Nochweis geleisteter Hilfe erhölt jeder Helfer
einen Quittungsblock. Er besteht ous Durchschreibesötzen in dreifocher Ausferiigung. Dcs
weiße Originol erhölt die Geschöftsstelle, die gelbe Kopie der Hilfesuchende. die roso Kopie
der Helfer. Dos Originclwird vom Helfer spötestens bis zum Quortolsende in der
Geschöftsstelle obgegeben. Die Doten werden erfossi und eine Gebührenrechnung oder
Punktekontostond erstellt.

4. Regelung zur Fohrbegleilung

4.1. Bei Einsotz des Helfers zur Fohrbegleitung ist sein Fohzeug zusölzlich versichert.

4.2. Der Fohrer erhölt vom Betreuien einen pouscholen Kostenbeitrog {für Treibstoff usw.) in bor,
der ebenfolls, wie in 3.6 beschrieben, quiitiert wird. Dieser verbleibt beim Fohrer.

Einzelheiten hiezu sind in einem Merkblott oufgeführt, dos jedem Mitglied beider
Aufnohme zusommen mit Geschöflsordnung und Sotzung ousgehöndigt wird.

Friedrichsdorf. den 03.05.201 I
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